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Antrag auf Informationszugang 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem wir für unsere Mandantin am 21.12.2021 Widerspruch gegen den Bescheid vom 

8.12.2021 eingelegt haben, musste unsere Mandantin feststellen, dass offenbar weitere Unter-

lagen existieren, die ihr bislang nicht zur Verfügung gestellt wurden. 

 

So wurde in einem anderen Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz ein Dokument vom 

19.05.2020 mit dem Titel „Fragen zur Haftung“ übermittelt 

(https://fragdenstaat.de/anfrage/uberbruckungshilfe-studierende-

Ihr Zeichen: 415-18501/102(2020) 
Unser Zeichen: 166-21 DW 

Datum: 27.12.2021 
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bearbeitungsgang/607416/anhang/Anlage_09.pdf). Da es in dem Dokument um „Hinweise und 

Fragen zur Überbrückungshilfe im Nachgang zur Telefonkonferenz vom 18.05.2020 – BMBF-

DSW“ geht, gehen wir davon aus, dass das Dokument auch vom Antrag unserer Mandantin 

umfasst ist.  

 

Wir weisen darauf hin, dass der Antrag unserer Mandantin auf den „gesamten Schriftverkehr 

zwischen dem BMBF und dem DSW e.V. im Zusammenhang mit der Nothilfe für Studierende“ 

zielt (E-Mail vom 22.07.2020). Dieser Zusammenhang ist weit zu verstehen. Die E-Mail vom 

03.09.2020 enthält lediglich eine Begründung für das Drittbeteiligungsverfahren, jedoch keine 

Einschränkung des Antrags. 

 

Bitte teilen Sie uns mit, aus welchem Grund das Dokument vom 19.05.2020 nicht unserer 

Mandantin übermittelt wurden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Werdermann 

Rechtsanwalt 

 


